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und 1 ·. Mitunterzeichnenden 

Der Stadtrat wird beauftragt, eine Änderung der Nutzungsplanung (Zonenplanänderung) auf 
dem Gebiet Hasenrain (insbesondere Kat. AR6300, AR1582 und AR2257) vorzunehmen. Die 
bestehende Erholungszone E1 soll analog zum östlich anschliessenden Gebiet in eine 
Freihaltezone Parkanlagen und Plätze FP umgewandelt werden. Somit entsteht eine 
einheitliche, klar strukturierte Bauordnung. In einem Nutzungskonzept soll für das Gebiet 
Hasenrain innert zwei Jahren eine niederschwellige öffentliche Nutzung festgelegt werden. 

Begründung: 

Zusammen mit der baulichen Verdichtung und dem damit einhergehenden Wachstum Zürichs 
steigt die Anforderung an eine gute Versorgung mit Freiräumen für Aufenthalt, Begegnung, 
Ruhe, Bewegung, Spiel und Sport. Die erhöhte Verdichtung soll also durch öffentlichen 
Erholungsraum ergänzt werden. Im Perimeter Triemli, Albisrieden und Altstetten bietet sich 
hierfür der Hasenrain für die praktisch kostenlose Freizeitgestaltung für alle 
Quartierbewohnerinnen und -bewohner an. 

Bis heute wird das betroffene Areal als Schiessplatz genutzt. Der Stadtrat will gemäss seiner 
Strategie zu Schiessanlagen {STRB Nr. 809 vom 11.9.19) daran festhalten. Dies, obwohl die 
Forderung von einer Mehrheit des Gemeinderats überwiesen wurden, das betroffene Areal 
einer ökologischeren, weniger lärmintensiven und zeitgemässen Nutzung zu überführen. Mit der 
Zonenplanänderung soll diese Forderung verbindlich aufrechterhalten werden. 
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